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1. Einleitung

Mit Urteil vom 4. Juni 2009 hat der EuGH eine lang erwartete Entscheidung mit weitreichender Bedeutung für das französische Produkthaftungsrecht getroffen. Der Senat für Handelssachen des französischen Kassationshofs hatte dem EuGH mit Entscheidung vom 24. Juni 2008 eine Frage zur Reichweite der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte (Produkthaftungsrichtlinie)
 vorgelegt. Die Antwort des Gerichts überraschte nicht nur den Autor dieses Artikels, der an dieser Stelle wenige Monate vor Urteilsverkündung noch eine andere Prognose abgegeben hatte.
 Deshalb beabsichtigt dieser Artikel die getroffene Einschätzung zu korrigieren und der Entscheidung des EuGH sowie den daraus resultierenden Folgen auf den Grund zu gehen.
2. Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

Anlass des Rechtsstreits vor den französischen Gerichten war ein Brand in einem französischen Krankenhaus, der von einem Wechselstromgenerator der Firma Moteurs Leroy Somer verursacht wurde. Die Gesellschaft Dalkia France, die mit der Wartung der Stromanlage betraut war und ihre Versicherung, Ace Europe, leisteten dem Krankenhaus Ersatz für die durch den Unfall entstandenen materiellen Schäden und erhoben nach Eintritt in die Rechte des Krankenhauses eine Regressklage gegen Moteurs Leroy Somer. Mit Urteil vom 7. Dezember 2006 bestätigte das Berufungsgericht Lyon die erstinstanzliche Verurteilung der Beklagten zur Erstattung der von den Klägern an das Krankenhaus geleisteten Schadensersatzzahlungen. Das Gericht stützte seine Entscheidung auf Artikel 1603 Code Civil, aus dem es eine verschuldensunabhängige (Verkehrs-) Sicherungspflicht, die sog. „obligation de sécurité“ des Herstellers für seine Produkte, ableitete.
 Der erforderliche Beweis der Fehlerhaftigkeit des Produkts, des Schadens sowie des kausalen Zusammenhangs zwischen Fehler und Schadens seien durch die Kläger erbracht worden.
Dagegen legte Moteurs Leroy Somer beim Kassationshof Rechtsmittel mit der Begründung ein, dass der Artikel 1603 Code Civil im Lichte der europäischen Richtlinie 85/374/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte ausgelegt werden müsse. Daraus ergebe sich, dass die Sicherheitspflicht eines jeden Herstellers nicht solche Schäden an Gegenständen umfasst, die für den beruflichen Gebrauch bestimmt seien und vom Geschädigten für seinen beruflichen Gebrauch verwendet werden.

Die Richtlinie 85/374/EWG definiert zum einen in Artikel 9 den Begriff des „Schadens“, für den der Hersteller eines fehlerhaften Produktes nach Artikel 1 der Richtlinie haften muss. Dieser umfasst neben den durch Tod und Körperverletzung verursachte Schäden, „die Beschädigung oder Zerstörung einer anderen Sache als des fehlerhaften Produktes, sofern diese Sache von einer Art ist, wie sie gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt ist“ und die Sache „von dem Geschädigten hauptsächlich zum privaten Ge- oder Verbrauch verwendet worden ist“.
Zum anderen enthält Artikel 13 der Richtlinie 85/374/EWG die Regelung, dass „die Ansprüche, die ein Geschädigter aufgrund der Vorschriften über die vertragliche und außervertragliche Haftung oder aufgrund einer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Richtlinie bestehenden besonderen Haftungsregelung geltend machen kann, werden durch diese Richtlinie nicht berührt“.

Da die Richter des Kassationshofs die Auslegung der Vorschriften der Richtlinie 85/374/EWG als entscheidend ansahen, setzten sie das Verfahren mit Entscheidung vom 24. Juni 2008 aus und legten dem EuGH folgende Frage im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 234 EGV
 vor:
"Stehen die Art. 9 und 13 der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte einer Auslegung einer nationalen Rechtsordnung oder von gefestigter nationaler Rechtsprechung entgegen, die es dem Geschädigten ermöglicht, Ersatz für Schäden an einer Sache, die nicht zum privaten Gebrauch bestimmt ist oder nicht privat verwendet wird, zu erlangen, wenn er den Schaden, den Fehler des Produkts und den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Fehler und dem Schaden beweist?“

3. Entscheidung des EuGH

Der EuGH bejahte die Vereinbarkeit des nationalen französischen Produkthaftungsrechts mit Artikel 9 und 13 der Richtlinie 85/374/EWG und erließ am 04. Juni 2009 folgende Entscheidung:

„Die Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte ist dahin auszulegen, dass sie der Auslegung nationalen Rechts oder der Anwendung von gefestigter nationaler Rechtsprechung nicht entgegensteht, wonach der Geschädigte Ersatz des Schadens an einer Sache, die für den beruflichen Gebrauch bestimmt ist und beruflich verwendet wird, beanspruchen kann, wenn er nur den Schaden, den Fehler des Produkts und den ursächlichen Zusammenhang zwischen diesem Fehler und dem Schaden beweist.“

Der Gerichtshof begründete seine Entscheidung damit, dass Schäden an Gegenständen, welche für den beruflichen Gebrauch bestimmt sind und hierzu verwendet werden, nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 85/374/EWG fallen und es folglich den Mitgliedstaaten frei steht, eine diesbezügliche Haftungsregelung zu treffen.
 Aus dem Wortlaut der Richtlinie lasse sich nicht der Schluss ziehen, dass es den Mitgliedstaaten verwehrt sein soll, neben dem Ersatz von Schäden an Gegenständen des privaten Ge- und Verbrauchs, auch Schäden an Gegenständen des beruflichen Ge- und Verbrauchs unter Haftungsregelungen zu stellen, die der mit der Richtlinie eingeführten entsprechen.
 

Dagegen spreche auch nicht das Ziel der Richtlinie der Vereinheitlichung der Regelungen der Haftung für fehlerhafte Produkte, das den Mitgliedstaaten innerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie grundsätzlich keinen Gestaltungsspielraum lässt.
 Ebensowenig  handele es sich bei der französischen Haftungsregelung um eine allgemeine Haftung für fehlerhafte Produkte, die von der in der Richtlinie vorgesehenen Regelung abweiche und deshalb nicht mit Artikel 13 der Richtlinie 85/374/EWG in Einklang stehe.

4. Rechtliche Würdigung der Entscheidung und Konsequenzen für das französische Haftungssystem

Den Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung des EuGH bilden die mit dem Erlass der Produkthaftungsrichtlinie vom Gemeinschaftsgesetzgeber verfolgten Ziele der Vereinheitlichung des Binnenmarktes
 und der Schaffung eines wirksamen Verbraucherschutzes
. Die Auslegung der Richtlinie im Lichte des einen oder des anderen Ziels führt bei der Beantwortung der dem EuGH vorgelegten Frage zu unterschiedlichen Ergebnissen. 

Im Lichte der Vereinheitlichung des Binnenmarktes kann die Richtlinie dahingehend ausgelegt werden, dass zunächst sämtliche durch fehlerhafte Produkte verursachte Schäden erfasst werden. Die Anwendbarkeit der verschuldensunabhängigen Herstellerhaftung beschränkt sich jedoch anschließend auf Schäden, die durch privat genutzte Produkte verursacht worden sind. Diese Auslegung hätte zur Folge, dass dem nationalen Gesetzgeber eine Erstreckung der von der Richtlinie vorgesehenen Herstellerhaftung auf gewerblich genutzte Produkte verwehrt ist, da Artikel 13 der Richtlinie insoweit eine Sperrwirkung entfaltet. 

Eine Auslegung der Richtlinie im Lichte des Verbraucherschutzes würde dagegen dazu führen, dass der Anwendungsbereich gemäß Artikel 9 von vorneherein nur privat genutzte Produkte bzw. durch diese verursachte Schäden erfasst. Da die Richtlinie danach für gewerblich genutzte Produkte keine Anwendung fände, stünde es den nationalen Gesetzgebern frei, für diese ein Haftungssystem zu wählen, das demjenigen der Richtlinie entspricht.

Bisher tendierte die Rechtsprechung des EuGH eher dazu, die Herstellerhaftung im Binnenmarkt zu vereinheitlichen und folglich den Anwendungsbereich der Richtlinie möglichst weit zu fassen, um im Bereich der Produkthaftung eine weitgehend einheitliche Regelung für sämtliche Fallgestaltungen zu erreichen. Tatsächlich wurde mehrfach ausdrücklich entschieden, dass der den Mitgliedstaaten zustehende Gestaltungsspielraum bei der „Regelung der Haftung für fehlerhafte Produkte“ gänzlich von der Richtlinie selbst festgelegt wird.
 Auch hat der Gerichtshof die verschuldensunabhängige Haftung für Produktfehler bisher stets als abschließend betrachtet.
 Nach Rechtsprechung des EuGH in mehreren Urteilen aus dem Jahr 2002 „bedeutet der Umstand, dass die Richtlinie bestimmte Ausnahmen vorsieht oder in manchen Punkten auf das nationale Recht verweist, nicht, dass die Harmonisierung in den durch sie geregelten Punkten nicht vollständig ist“.
 Der Generalanwalt Geelhoed sprach sich in seinem Schlussantrag in den beiden Verfahren C-52/00 (Kommission ./. Frankreich) und C-183/00 (González Sánchez) sogar sehr deutlich dafür aus, dass die Richtlinie eine vollständige Harmonisierung bezwecke.
 Unter der vom EuGH in den Vordergrund gerückten Verfolgung des Ziels der Vereinheitlichung des Binnenmarktes litt zeitweilig sogar der Verbraucherschutz, da nach den erwähnten Urteilen die Richtlinie „keine Bestimmung enthält, die die Mitgliedstaaten ausdrücklich ermächtigt, in den durch die Richtlinie geregelten Punkten strengere Bestimmungen zu erlassen oder beizubehalten, um ein höheres Schutzniveau für die Verbraucher zu gewährleisten.
 Vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung war es den Mitgliedstaaten im Bereich der Produkthaftung etwa nicht gestattet, auf eine nationale Regelung zurückzugreifen, selbst wenn diese – wie beispielsweise die frühere Haftungsregelung in Frankreich – verbraucherfreundlicher war.

Für eine Auslegung der Richtlinie 85/374/EWG im Lichte eines einheitlichen Binnenmarktes sprach überdies die vom europäischen Gesetzgeber herangezogene Ermächtigungsgrundlage des früheren Artikels 94 EGV
, da diese gerade den Erlass von Richtlinien zur Angleichung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken, vorsah.
 Im Ergebnis soll eine Rechtsangleichung im Bereich der Herstellerhaftung für fehlerhafte Produkte zu einem einheitlichen Wettbewerb der Hersteller in den einzelnen Mitgliedstaaten führen. Dieses Ziel wäre verfehlt, wenn die Richtlinie die Regelung der Produkthaftung für Schäden an gewerblich genutzten Gegenständen nicht umfassen würde und die nationalen Gesetzgeber in diesem Bereich eigene Haftungssysteme wählen könnten. In der Praxis drohen bei einem Ausschluss der Herstellerhaftung für gewerblich genutzte Produkte aus dem Anwendungsbereich der Produkthaftungsrichtlinie womöglich sogar negative Folgen für den Wettbewerb, denn gerade im Bereich der gewerblichen Produkthaftung sind hohe Schadenssummen sehr wahrscheinlich. Diese haben auf den Wettbewerb zumeist mehr Einfluss als die im Regelfall vergleichsweise geringen Schäden, die durch privat genutzte Produkte verursacht werden können: Ein Unternehmen, das wegen einer fehlerhaften Maschine einen Brandschaden an seiner Produktionshalle erleidet oder einfach längere Zeit nicht produzieren kann, wird regelmäßig weitaus größere Schäden erleiden als ein Verbraucher, dessen defektes Haushaltsgerät einen Schaden verursacht. 

Unter Zugrundelegung der vorstehenden Erwägungen wäre eigentlich damit zu rechnen gewesen, dass sich der EuGH für die Auslegung der Richtlinie 85/374/EWG im Lichte des Ziels der Vereinheitlichung des Binnenmarktes entscheidet, so dass sie gewerblich genutzte Produkte umfasst. Der Gerichtshof entschied sich jedoch bei der Beantwortung der vom französischen Kassationshof gestellten Vorlagefrage für eine Auslegung im Lichte des Verbraucherschutzes. Gerade Verbraucher sollten von dem Haftungssystem der Richtlinie profitieren, weshalb auch nur Gegenstände des privaten Ge- und Verbrauchs vom Anwendungsbereich der Richtlinie umfasst sein sollen. Die vom EuGH vorgenommene Auslegung korrespondiert mit den in der Richtlinie 85/374/EWG erwähnten Grenzen der gemeinschaftlichen Harmonisierung der nationalen Produkthaftungsregelungen.
 Der Gerichtshof verweist in seiner Entscheidung ausdrücklich auf diese Grenzen, indem er klarstellt, dass die Richtlinie „wie aus ihrem 18. Erwägungsgrund hervorgeht, doch nicht den Bereich der Haftung für fehlerhafte Produkte über die betreffenden Punkte hinaus abschließend harmonisieren“ soll.

Letztendlich macht aber die Entscheidung des EuGH deutlich, dass sowohl das Ziel eines möglichst weitreichenden Verbraucherschutzes als auch das der Vereinheitlichung des Binnenmarktes verfehlt wurden. Eine Auslegung der Richtlinie im Lichte des Verbraucherschutzes führt zu einer uneinheitlichen Herstellerhaftung in den einzelnen Mitgliedstaaten für gewerblich genutzte Produkte und folglich zu möglichen Wettbewerbsverzerrungen. Auch ein weitreichender Verbraucherschutz wird letztendlich nicht erreicht, da Verbraucher gegenüber gewerblichen Nutzern paradoxerweise schlechter gestellt werden können. In Frankreich hatten Verbraucher vor der Umsetzung der Richtlinie 85/374/EWG die Möglichkeit, sowohl gegen den Hersteller als auch gegen den Verkäufer direkt vorzugehen
. Sie mussten nicht, wie von Artikel 3 der Richtlinie vorgesehen, vorrangig den zumeist im Ausland ansässigen Hersteller in Anspruch nehmen, wodurch die Rechtsverfolgung erheblich erleichtert war. . Auch kannte das französische Haftungssystem für Verbraucher keinen Selbstbehalt in Höhe von 500 €, wie er von Artikel 9 der Richtlinie vorgesehen wird. Schließlich war es dem Hersteller verwehrt, sich gegenüber Verbrauchern durch den Nachweis eines Entwicklungsrisikos von der Haftung gänzlich zu befreien.  

5. Zusammenfassung

Die Entscheidung des EuGH hat nicht den befürchteten Umsturz des französischen Produkthaftungssystems zur Folge. Sie hat für die französische Rechtsprechung lediglich als Konsequenz, dass die verschuldensunabhängige Herstellerhaftung für fehlerhafte gewerblich genutzte Produkte nicht mehr auf Artikel 1386-1 ff. Code Civil gestützt werden kann, sondern in Zukunft auf das gerade in Ermangelung der rechtzeitigen Umsetzung der Richtlinie entwickelte Produkthaftungssystem der „obligation sécurité“ zurückgegriffen werden muss. Daneben bewirkt die Anwendung des vorteilhaften Haftungssystems der „obligation sécurité“ auf den gewerblichen Nutzer dessen Besserstellung gegenüber dem Verbraucher, da letzterer dem von der Richtlinie 85/374/EWG eingeführten und mithilfe der Artikel 1386-1 ff. Code Civil in das französische Recht umgesetzten Produktshaftungssystem unterliegt.

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung des EuGH, dass sich jeder gewerbliche Nutzer in Frankreich bei der Geltendmachung von Schäden, die durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht worden sind, sowohl an den Hersteller als auch an den in Frankreich ansässigen Vertragshändler wenden kann. Daneben wird sich der Hersteller gewerblich genutzter Produkte nicht durch den Nachweis eines Entwicklungsrisikos auf einen Haftungsausschluss berufen können. 

Letztendlich obliegt es dem europäischen Gesetzgeber, tätig zu werden, um die beiden Ziele der Richtlinie eines weitreichenden Verbraucherschutzes sowie die Schaffung eines einheitlichen Binnenmarktes zur Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen bestmöglich miteinander zu vereinbaren, ohne das die Verwirklichung des einen auf die Kosten des anderen erfolgt. Zwar wurde auf europäischer Ebene bereits mehrmals über eine Änderung der Richtlinie 85/374/EWG nachgedacht, allerdings haben diese Überlegungen lediglich zu einer Ausweitung des Anwendungsbereiches der Richtlinie auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse und Jagdprodukte geführt.
 Es bleibt also offen, ob zukünftige, von Artikel 21 der Richtlinie ausdrücklich vorgesehene Revisionen – insbesondere vor dem Hintergrund der besprochenen Entscheidung des EuGH 4. Juni 2009 – letztendlich zu einer Änderung der Produkthaftungsrichtlinie führen werden.
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